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Ausführungsbestimmungen zur Verordnung 
über den Vollzug des Gesetzes über die  
Zusatzleistungen zur eidgenössischen  
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversi-
cherung und die Gewährung von Gemeinde-
zuschüssen (Ausführungsbestimmungen zur 
Zusatzleistungsverordnung; AZVO) 

Stadtratsbeschluss vom 22. November 2006 (1444) 
Gestützt auf Art. 13 Abs. 2 der Verordnung über den Vollzug 
des Gesetzes über die Zusatzleistungen zur eidgenössischen 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung und die Ge-
währung von Gemeindezuschüssen (Zusatzleistungsverord-
nung) vom 21. Dezember 2005 werden folgende Ausführungs-
bestimmungen zur Zusatzleistungsverordnung erlassen: 

1. Jährliche Gemeindezuschüsse 

Art. 1 Verweigerung und Kürzung mangels Bedarf, 
Grundsatz 

1Die Frage, ob der jährliche Gemeindezuschuss für den Unter-
halt nicht oder nur teilweise benötigt wird, ist primär auf Grund 
einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise zu entscheiden. 
2Bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Situation werden sämt-
liche Einnahmen vollumfänglich berücksichtigt. 
3Die Verweigerung geht der Kürzung vor. 

Art. 2 Anwendungsfälle für eine Verweigerung des jährli-
chen Gemeindezuschusses 

Der jährliche Gemeindezuschuss wird namentlich verweigert, 
a) bei Alleinstehenden und Ehepaaren, die mit anderen volljäh-

rigen Personen im gleichen Haushalt leben, welche nicht in 
der gleichen Berechnung der Zusatzleistungen einbezogen 
sind und keinen Anspruch auf eine Kinder-, bzw. Waisenren-
te zur AHV/IV begründen; 
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b) bei Alleinstehenden, die mit zwei oder mehreren Kindern zu-
sammenleben, welche Anspruch auf eine Kinder-, bzw. Wai-
senrente zur AHV/IV begründen; 

c) bei Ehepaaren, die mit einem oder mehreren Kindern zu-
sammenleben, welche Anspruch auf eine Kinder-, bzw. Wai-
senrente zur AHV/IV begründen; 

d) bei minderjährigen und volljährigen Kindern mit einer Kinder- 
oder Waisenrente zur AHV/IV, die nach dem Ergänzungs-
leistungsrecht als Alleinstehende berechnet werden und 
nicht dauernd in einem Heim oder Spital leben. 

Art. 3 Ausnahmen 
Auf eine Anwendung von Art. 2 kann verzichtet werden, wenn 
a) damit ein Sozialhilfebezug verhindert werden kann, oder 
b) die pauschale Verweigerung des jährlichen Gemeindezu-

schusses zu einem stossenden Ergebnis führen würde. 

2. Pflegekostenzuschüsse 

Art. 4 Heime 
1Pflegeheime im Sinne von Art. 8 ZVO sind anerkannte Leis-
tungserbringer gemäss der Gesetzgebung im Krankenversiche-
rungswesen. 
2Wohnheime für Behinderte sind Behinderten- und Sozialhilfe-
einrichtungen, welche im entsprechenden Kanton über eine 
Heimbewilligung verfügen. 
3Personen in Heimen, welche die Anforderungen von Art. 8 
Abs. 2 und 3 ZVO nicht erfüllen, können ausnahmsweise Pfle-
gekostenzuschüsse bewilligt werden. 

Art. 5 Ausrichtung von Pflegekostenzuschüssen 
1Die Ausrichtung der Pflegekostenzuschüsse erfolgt auf Antrag. 
Bei einem offensichtlichen finanziellen Fehlbedarf kann die Ge-
währung von Amtes wegen erfolgen. 
2Vor der Platzierung muss eine subsidiäre Kostengutsprache 
für den Aufenthalt im entsprechenden Heim erteilt worden sein. 
Bei einer Platzierung in einem städtischen Heim ist kein Ge-
such um Kostengutsprache erforderlich. 
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3Mit der subsidiären Kostengutsprache garantiert das Amt für 
Zusatzleistungen zur AHV/IV den Rentenberechtigten grund-
sätzlich eine Finanzierung des Fehlbedarfs. Der finanzielle und 
zeitliche Umfang kann eingeschränkt werden. Preisgünstigere 
Varianten und Heime mit öffentlichen Beiträgen von Stadt 
und/oder Kanton Zürich haben den Vorzug. 
4Für Zuschläge wegen erhöhtem Komfort wird keine Gutspra-
che erteilt. Ausnahmen können bei ausgewiesenen medizini-
schen Gründen bewilligt werden, sofern keine Alternativen im 
entsprechenden oder einem anderen Heim bestehen. 
5Das Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV kann bei Bedarf Ein-
blick in Unterlagen der Heime nehmen und einzelfallweise oder 
generell mit Heimen Verhandlungen über Taxreduktionen  
(Übernahme des Fehlbedarfs, Sozialtarife, Wegfall oder Er-
mässigung von Zimmer- oder Auswärtigenzuschlägen usw.) 
führen. 

Art. 6 Berechnung der Pflegekostenzuschüsse 
1Für die Berechnung der Pflegekostenzuschüsse wird auf die 
Bedarfsberechnung der jährlichen Zusatzleistungen abgestellt, 
wobei als Einnahmen zusätzlich die tatsächlich ausgerichteten 
Zusatzleistungen und Leistungen gemäss Art. 3c Abs. 2 ELG 
anzurechnen sind. 
2Über einem Nettovermögen von Fr. 10 000.– werden keine 
Pflegekostenzuschüsse ausgerichtet. 
3Übersteigt ein allfälliger Vermögensverzicht gemäss der aktu-
ellen Berechnung der jährlichen Zusatzleistungen den Betrag 
von Fr. 50 000.–, werden keine Pflegekostenzuschüsse ausge-
richtet, sofern nicht der Gegenwert der Einkommenseinbusse 
durch die Begünstigten angemessen ersetzt wird. 
4Bei den Ausgaben können neben den anerkannten Heimkos-
ten und dem Betrag für persönliche Auslagen ausgewiesene 
ausserordentliche Ausgaben zumindest vorübergehend ange-
rechnet werden. Bei ausserordentlichen Ausgaben handelt es 
sich insbesondere um nicht gedeckte Krankheitskosten, Prä-
mien von Zusatzversicherungen sowie weitere situationsbe-
dingte Kosten. 
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Art. 7 Rückerstattung bezogener Pflegekostenzuschüsse 
1Die Rückforderung von unrechtmässig bezogenen Pflegekos-
tenzuschüssen richtet sich nach Art. 12 Abs. 2 ZVO. 
2Die Rückforderung von rechtmässig bezogenen Pflegekosten-
zuschüssen aus dem Nachlass oder infolge günstiger Verhält-
nisse richtet sich nach den Bestimmungen des Zusatzleis-
tungsgesetzes. In Abweichung von diesen Bestimmungen gel-
ten keine Freibeträge. 

Art. 8 Formelles 
1Über die Gewährung und Rückforderung von Pflegekostenzu-
schüssen wird eine einsprachefähige Verfügung erlassen. 
2Der Entscheid über die subsidiäre Kostengutsprache wird den 
Gesuchstellenden schriftlich mitgeteilt. Innert 10 Tagen können 
sie eine einsprachefähige Verfügung verlangen. 
3In Abweichung von Art. 20 ATSG können die Pflegekostenzu-
schüsse ohne weitere Voraussetzungen direkt an das Heim 
ausgerichtet werden. 
4Im Übrigen richten sich die Verfahrensbestimmungen nach 
dem Zusatzleistungsgesetz. 

3. Einmalzulagen 

Art. 9 Anspruchsberechtigte Personen 
1Personen, welche am 1. Januar des laufenden Jahres sowie 
am Auszahlungstag Zusatzleistungen beziehen und die persön-
lichen Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug von jährlichen 
Gemeindezuschüssen erfüllen, wird eine Einmalzulage gemäss 
Beschluss des Stadtrates ausbezahlt. 
2Wurden die Gemeindezuschüsse mangels Bedarf verweigert, 
besteht kein Anspruch auf eine Einmalzulage. 

4. Ausserordentliche Gemeindezuschüsse 

Art. 10 Notlage 
Eine Notlage im Sinne der Verordnung liegt vor, wenn 
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a) diese nicht durch Anpassung der jährlichen Zusatzleistun-
gen oder Vergütung von Krankheitskosten behoben werden 
kann und 

b) das verfügbare Vermögen Fr. 8000.– nicht übersteigt. 

5. Schluss- und Übergangsbestimmungen 

Art. 11 Übergangsbestimmungen 
Die nach bisherigem Recht zugesprochenen jährlichen Ge-
meindezuschüsse werden spätestens anlässlich der nächsten 
periodischen Überprüfung verweigert oder gekürzt, wenn die 
entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind. 

Art. 12 Inkrafttreten 
Diese Ausführungsbestimmungen ersetzen die Durchführungs-
bestimmungen zur Verordnung über den Vollzug des Gesetzes 
über die Zusatzleistungen zur eidgenössischen Alters-, Hinter-
lassenen- und Invalidenversicherung und die Gewährung von 
Gemeindezuschüssen vom 30. September 19981 und treten am 
1. Januar 2007 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  AS 43, 225. 
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